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Sachverhalt und Antrãge 

Die am 2. Oktober 1987 eingereichte europäische Patent-

anmeldung Nr. 87 114 377.2 mit der VeröffentlichungsflUmmer 

0 264 685 wurde durch Entscheidung der Prufungsabteilung 

vomn 19. Juli 1991 zurückgewiesen. 

Die Entscheidung wurde damnit begrUndet, daB der Gegenstand 

des damals gultigen Anspruchs 1, eingereicht am 

26. November 1990 (dessen Gegenstand dem Gegenstand des 

ursprünglichen Anspruchs 1 mit einer Anderung entsprach, 

woraus hervorging, daB die StellgrôBe elektronisch 

gewonnen wurde), un Hinblick auf den sich aus den Druck-

schriften GB-A-2 162 019 (Di), DE-A-2 937 284 (D2) und FR-

A-2 061 515 (D3) ergebenen Stand der Technik nicht auf 

einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

Im Prüfungsverfahren und auch während der anberaumten 

mündlichen Verhandiung wurde von der Prüfungsabteilung 

darauf aufmerksamn gemacht, daB eine Kombination der 

Merkmnale der ursprunglichen Ansprüche 1, 4 und 5 aus 

keinem der im Recherchenbericht genannten Dokumente 

bekannt sei, und daB ein unabhängiger Anspruch, basierend 

auf diesen Anspüchen, gewährbar sein könnte. Die Beschwer-

deführerin 1st jedoch jenemn angedeuteten Vorschlag nicht 

gefolgt. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die ant 31. Juli 1991 

unter gieichzeitiger Zahiung der Beschwerdegebühr einge-

gangene und am 19. November 1991 begründete Beschwerde. 

Es wird beantragt, die angefochtene Entscheidung in vollem 

Uinfang aufzuheben und ein europàisches Patent auf der 

Grundlage des zurückgewiesenen Anspruchs 1 zu erteilen. 
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Gemäf3 einem Hilfsantrag wird beantragt, ein Patent auf der 

Grundlage des als Anlage beigefügten neuen Anspruchs 1 zu 

erteilen, weicher auf den ursprünglichen Anspruch 4 

zurückgeht. 

Hilfsweise wird eine mündliche Verhandlung beantragt. 

III. 	Nach einer Mitteilung gemàl3 Artikel 11, Absatz 2 der VOBK, 

worin die Kaminer die angefochtene Entscheidung als 

zutref fend bewertet hat, legte die Beschwerdeführerin mit 

Schreiben vom 11. Dezember 1992, eingegangen am 

18. Dezember 1992 einen neuen, fünf Ansprüche umfassenden, 

Anspruchssatz vor, der dem weiteren Beschwerdeverfahren 

zugrundegelegt werden soil, wobei Anspruch 1 dem 

Anspruch 1 gernäB dem genannten Hilfsantrag entspricht und 

somit auf den ursprünglichen Anspruch 4 zurückgeht. Die 

Beschwerdeführerin hat auBerdem darauf aufmerksam gemacht, 

daB sie eine Teilanmeldung einreichen werde, um einen 

Gegenstand entsprechend dem des bisherigen (zurück-

gewiesenen) Anspruchs 1 weiterzufolgen. 

Anspruch 1 gexnäB dem güitigen Antrag hat folgenden 

Wortlaut: 

"Fernsehkamera mit einem Target (1), auf das mittels einer 

Optik ein gewünschtes Bildfeld (2) projiziert wird und das 

zur Erzeugung des Videosignals entlang eines Rasters 

abgetastet wird, wobei das Target gräBer ist als das 

Bildfeld und aus einer Bewegung der Kamera (3) eine 

StellgrôBe (Uvx, Uvy) gewonnen wird, die eine Verschiebung 

des Startpunktes (S) des Abtastrasters auf dem Target 

ermögiicht, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

beim Auftreten der StellgrôBe (Uvx, Uvy) das Signal des 

gerade abgetasteten Bildes nicht verwertet und durch das 

Signal eines vorangegangenen Bildes ersetzt wird." 
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IV. 	Wegen der aufgekomrnenen Lage 1st ein,e mündliche 

Verhandlung gegenstandslos geworden. Deshalb wurde der 

anberauinte Termin zur vereinbarten Verhandlung aufgehoben, 

welches der BeschwerdefUhrerin durch die Geschäftsstelle 

rnitgeteilt wurde. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde 1st zulàssig. 

Der geltende Anspruch 1 erhielt seine derzeitige Fassung 

in dein Bestreben, die bisherigen amtlichen Einwände 

auszuräurnen und steilt eine wesentliche Anderung des 

Gegenstandes des Anspruchs 1 dar. Der neue Anspruch 1 

erklärt die Funktion der Erfindung bei der Auswahl 

(Verwertung bzw. Verzicht auf Verwertung) des Bildsignals. 

Elne soiche Funktion geht, wie die Prüfungsabteilung 

angegeben hat, aus den genannten Entgegenhaltungen nicht 

hervor. 

Zwar hat die Beschwerdeführerjn nicht das kennzeichnende 

Merkna1 des ursprünglichen Anspruchs 5, wie von der 

Prüfungsabteilung befürwortet, in den Anspruch 1 

aufgenonimen, jedoch sind Teile des kennzeichnenden 

Merkinals des ursprüriglichen Anspruchs 5 oder die Prizipien 

dieses Merkmals - jedenfalls inip1izit - auch mi ursprüng-

lichen Anspruch 4 und deshalb auch mi gültigen Anspruch 1 

vorhanden (es wird offenbar verwertet, wenn die Ste11gr6J'e 

nicht auftritt; auch xnu8 wohi eine Speicheranordnung 

vorhanden sein, wenn Signale der vorangegangenen Bilder 

verwendet werden können). 

Die Kaininer 1st deshalb der Meinung, daB die Beschwerde-

führerin elnen ernsthaften Versuch gexnacht hat, Anspruch 1 

auf einen soichen Gegenstand zu richten, wie von der 

Prüfungsabteilungabteilung ernpfohlen wurde. 
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Jedoch, hat die Beschwerdeführerin, wie oben angedeutet, 

die Anderung des Anspruchs 1 nicht ganz so ausgeführt, wie 

von der Prüfungsabteilung empfohlen wurde. Auch hat die 

Prufungsabteilung wàhrend des Prüfungsverfahrens lediglich 

gesagt, "daS ein unabhàngiger Anspruch, basierend auf den 

ursprünglichen Anspruchen 1, 4 und 5 gewährbar sein 

kOnnte". Eine abschlieBende Beurteilung des Gegenstandes 

des nunmehr geltenden Patenanspruchs 1 durch die Vor- 

instanz 1st somit nicht durchgeführt worden. Deshaib 

erachtet es die Kanuer für angebracht, die Sache zur 

weiteren Behandlung an die Prüfungsabteilung zurück-

zuverweisen (Artikel 111 (1) EPU). 

Entsche idungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Prufungsabteilung zurückverwiesen 

mit der Auflage, die Prüfung auf der Grundlage des in 

Abschnitt III oben angegebenen Anspruchssatzes fort-

zusetzen. 

Die Geschàftsstellenbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

M. Kiehi 
	

P.K.J. van den Berg 
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